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13.27 

Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr 

Bundesminister! Also was da aus den roten Reihen zum Thema Pensionskassen 

kommt, das ist schon weit weg vom wirklichen Leben. Eine Pensionskasse hat nämlich 

das Interesse, ihren Kunden – ja, ihren Kunden – eine stabile, sichere Pension zu bie-

ten, und hat sicher kein Interesse, das Geld irgendwie zu verjubeln – aber so stellen 

sie es dar. Es ist auch nicht so, wie Kollege Krainer es gesagt hat, nämlich dass der 

Arbeitgeber eine Pensionskasse aussucht und dass da Böses gemacht wird, sondern 

die Pensionskasse wird – fragen Sie einmal in Ihren Reihen, wo die Betriebsräte sit-

zen, nach! – per Betriebsvereinbarung ausgesucht. 

Nun, wir stehen der Gesetzesänderung grundsätzlich positiv gegenüber, es sind aber 

meiner Meinung nach zwei Fehler enthalten: ein Übersetzungsfehler und ein Denkfeh-

ler. – Zum einen wurde der Begriff der Governance-Risiken unglücklich aus dem Eng-

lischen mit Unternehmensführungsfaktoren übersetzt. Auch die Rechtsanwaltskammer 

hat bekrittelt, dass dieser Begriff einigermaßen unscharf ist. 

Man muss sich sowieso fragen, inwiefern diese Begrifflichkeiten der ESG-Risiken ei-

nen Zusatznutzen stiften, wenn man sich Folgendes überlegt: Wenn ein französischer 

Pensionsfonds umweltbewusst investieren will, dann ist für den ein Atomkraftwerk aus 

umweltpolitischer Sicht etwas Sinnvolles, für einen Österreicher oder für einen Deut-

schen käme das nie infrage – aber so sind halt die Regeln. Jedenfalls ist Unterneh-

mensführungsfaktoren für Governance kein guter Übersetzungsbegriff. 

Dann geht es um die Kreditaufnahme durch Pensionskassen zur befristeten Liquidi-

tätsstärkung. Da war ursprünglich vorgesehen, dass die einen Sechs-Monats-Puffer 

bekommen, jetzt ist aber ein Zwölf-Monats-Puffer drin, den hineinzunehmen die Wirt-

schaftskammer gebeten hat – die FMA wollte aber den sechsmonatigen Puffer haben. 

Also wir sind da näher bei der FMA. Die Wirtschaftskammer kennt sich sicher mit di-

cken Rücklagen aus, aber Liquidität ist vielleicht nicht ihre Expertise. – In diesem Sinne 

habe ich hiermit einen Abänderungsantrag eingebracht, der aufgrund seiner Länge 

nicht verlesen werden muss. 

Wir tragen das Gesetz mit; betriebliche Altersvorsorge ist ein wesentliches Element der 

Altersvorsorge insgesamt. Und da Kollege Rossmann gesagt hat, er ist kein Freund 

der zweiten Säule, er ist kein Freund der betrieblichen Vorsorge, antworte ich ihm: Er 

nimmt aber schon, was er von der Arbeiterkammer kriegt! (Beifall bei den NEOS und 

bei Abgeordneten der ÖVP. – Ruf: Und das ist nicht so wenig!) 

13.30 
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Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (206 d.B.): Bundes-

gesetz, mit dem das Pensionskassengesetz geändert wird (324 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (206 d.B.): Bun-

desgesetz, mit dem das Pensionskassengesetz geändert wird (324 d.B.) angeschlos-

sene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

In Artikel 2 (Änderung des Pensionskassengesetzes) Z. 24 wird § 14 Abs. 2 Z 1 wie 

folgt geändert: 

„dürfen Kredite ausschließlich zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen der Veran-

lagungs- und Risikogemeinschaft und auf vorsichtigem Niveau in der Veranlagungs- 

und Risikogemeinschaft für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten aufgenommen 

werden," 

In Artikel 2 (Änderung des Pensionskassengesetzes) Z. 42 wird § 21a Abs. 3 Z 9 wie 

folgt geändert: 

§ 21a Abs. 3 Z 9 lautet: „ökologische, soziale und die Governance betreffende Risiken 

im Zusammenhang mit der Veranlagung des der Veranlagungs- und Risikogemein-

schaft zugeordneten Vermögens." 

In Artikel 2 (Änderung des Pensionskassengesetzes) Z. 43 wird § 22a Abs. 3 Z 8 wie 

folgt geändert: 

§ 22a Abs. 3 Z 8 lautet: "soferne ökologische, soziale und die Governance betreffen-de 

Faktoren bei Veranlagungsentscheidungen berücksichtigt werden, eine Beurteilung 

von neu entstandenen oder zu erwartenden Risiken, unter anderem Risiken im Zusam-

menhang mit dem Klimawandel, der Verwendung von Ressourcen und der Umwelt so-

wie soziale Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der durch eine geänderte Re-

gulierung bedingten Wertminderung von Vermögenswerten." 

In Artikel 2 (Änderung des Pensionskassengesetzes) Z. 47 wird § 25 Abs. 1 Z 9 wie 

folgt geändert: 

§ 25 Abs. 1 Z 9 lautet: " im Rahmen des Grundsatzes der unternehmerischen Vorsicht 

kann den möglichen langfristigen Auswirkungen der Veranlagung des einer Veranla-
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gungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens auf ökologische, soziale und 

die Governance betreffende Faktoren Rechnung getragen werden." 

Begründung 

Zu § 14 Abs. 2 Z 1: 

Hier wird der Argumentation in der FMA-Stellungnahme gefolgt, in der die FMA bei der 

Kreditaufnahme durch Pensionskassen zur Vorsicht mahnt und folgende Formulierung 

vorschlägt. 

Die FMA regt deswegen an, § 14 Abs. 2 Z 1 PKG wie folgt zu fassen: „1. dürfen Kredite 

ausschließlich zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen der Veranlagungs- und Ri-

sikogemeinschaft und auf vorsichtigem Niveau in der Veranlagungs- und Risikoge-

meinschaft für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten aufgenommen werden,“ 

Zu § 21a Abs. 3 Z 9, § 22a Abs. 3 Z 8 und § 25 Abs. 1 Z 9: 

Die in der Regierungsvorlage (206 d.B.) gewählte Übersetzung von ESG (environmen-

tal, social and governance) greift zu kurz. Wir teilen die Einschätzung der Österreichi-

schen Rechtsanwälte*Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, dass der Begriff der 

"Unternehmensführungsfaktoren" lediglich einen Teilaspekt von „Governance-Fakto-

ren“ abdecken. 

Stellungnahmen der Österreichischen Rechtsanwälte*Österreichischer Rechtsanwalts-

kammertag: 

"Im Rahmen des Themenbereichs Risikomanagement wurde – der Richtlinie folgend –

auf „ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Risiken“ Bezug 

genommen, dies in § 21a Abs. 3 Z 9, § 22a Abs. 3 Z 8, § 25 Abs. 1 Z 9. 

In den Erläuternden Bemerkungen wird dazu darauf verwiesen, dass die dazu ange-

führten Bereiche im Wesentlichen durch Artikel 25 der Richtlinie vorgegeben seien. 

Dies wurde insofern richtig umgesetzt, als auch Artikel 25 Abs. 2 lit. b in der deutschen 

Übersetzung auf „ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Risi-

ken“ Bezug nimmt. 

Allerdings ist im Erwägungsgrund 58 ausgeführt: „Ökologische, soziale und Gover-

nance-Faktoren nach Maßgabe der von den Vereinten Nationen unterstützten Grund-

sätze für verantwortungsbewusstes Investment sind von großer Bedeutung für die An-

lagepolitik und die Risikomanagementsysteme der EbAV“. Der Erwägungs-grund 

spricht in weiterer Folge zwar dann erneut von den „Unternehmensführungs-faktoren“, 

wobei „Unternehmensführungsfaktoren“ lediglich ein Teilaspekt von „Governance-Fak-
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toren“ sind, insbesondere dann, wenn ausdrücklich auf die entsprechenden Grundsät-

ze der Vereinten Nationen (www.unpri.org) Bezug genommen wird. 

Die PRI-Principles reflektieren hinsichtlich der Governance-Faktoren und den damit 

verbundenen Verpflichtungen zur Risikobeurteilung eine weitere Bandbreite von Ver-

haltensmaßregeln. Insbesondere ist nach den PRI-Principles auch auf das Verhalten 

von beispielsweise Anleihe begebenden Verwaltungseinheiten, etwa Staaten, Länder 

oder Kommunen Bedacht zu nehmen. Bei den maßgeblichen PRI-Richtlinien wird aus-

drücklich Wohlverhalten im Hinblick auf Korruption berücksichtigt, sodass bei Aus-

schluss-Kriterienbasierten Risikomanagementsystemen die Veranlagung in Anleihen 

jener Staaten, die ein hohes Korruptionsniveau haben, nicht zulässig ist. 

Es wird höflich angeregt, zu überlegen, hier anstelle des Begriffs „Unternehmensfüh-

rungsfaktoren“ den weiteren und dem Verweis auf die Grundsätze der Vereinten Na-

tionen näher kommenden Begriff „GovernanceFaktoren“ zu wählen, um auf diese Wei-

se den ESG-Kriterien, die in diesem Zusammenhang des Risikomanagements als 

Standard anzusehen sind, in geeigneter Weise zu entsprechen." 

***** 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Der soeben verteilte Antrag wurde in den Kern-

punkten erläutert und steht somit mit in Verhandlung. 

Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Einwallner zu Wort. – Bitte, Herr Abgeord-

neter. 

 


